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Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 
1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 
 

Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Verkehrslandeplatz Konstanz 

1.2 Natura 2000-Gebiete 
(bitte alle betroffenen 
Gebiete auflisten) 

Gebietsnummer 
 

8220-341 

8220-401 

Gebietsnamen 
 

 „Bodanrück und westlicher Bodensee“ (FFH-Gebiet) 

„Untersee“ (Vogelschutzgebiet) 

1.3 Vorhabenträger 

 

 

Adresse 

Stadt Konstanz 

Amt für Stadtplanung und Umwelt 

Untere Laube 24 

78459 Konstanz 

Telefon / Fax / E-Mail 

Tel. +49 7531 900-792 

Fax +49 7531 900-12792 

e-mail  : 

Claudia.schoebel@konstanz.de 

1.4 Gemeinde Konstanz, Landkreis Konstanz 

1.5 Genehmigungsbehörde 

(sofern nicht § 34 Abs. 1a 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Konstanz 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Konstanz 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  Die Stadt Konstanz beabsichtigt auf dem heutigen Verkehrslandeplatz Konstanz auf einer 

Fläche von ca. 20 ha ein Gewerbegebiet zu entwickeln.  

Der Verkehrslandeplatz  grenzt nördlich - getrennt durch die B33 - an das FFH-Gebiet 
8220-341 "Bodanrück und westlicher Bodensee" und an das Vogelschutzgebiet 8220-401 
"Untersee" an. Daher ist zu prüfen, ob das Projekt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der maßgeblichen Bestandteile der  NATURA 2000 Gebiete führen könnte.  

  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 
2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen Dimensionierung und 
örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene Maßstäbe zu wählen. 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 

 

 
3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 

365° freiraum + umwelt  07551 / 949558-3 07551 / 949558-9 

Jochen Kübler     

Klosterstraße 1  e-mail *   

88662 Überlingen  j.kuebler@365grad.com 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 

 

 
20.10.2016 

 

  

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 

Naturschutzbehörde 
(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der Naturschutzbehörde 
erhältlich oder unter http://natura2000-bw.de  

  

 

 

  

http://natura2000-bw.de/
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4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 

 in einem Natura 2000-Gebiet oder 

 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 
Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets?   

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige Pflicht, 
das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 

 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 1a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
       
 

  
 

(1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 

 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich 
charakteristischer Arten) oder 
Lebensräume von Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

 

 

 
6410  Pfeifengraswiesen 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen 

7230  Kalkreiche Sümpfe mit  
           Schneidried 

Verwirrung von Nachtfaltern als maßgebliche 
Bestandteile des LRT durch Licht 

 

 
3140  Nährstoffarme Stillgewässer 
  mit Armleuchteralgen 

 

Einleitungen in Gewässer (stofflich, thermisch)  

 
6510  Magere Flachland-Mähwiesen 

 1059 Heller Wiesenknopf-Ameisen-
  Bläuling  

 1061 Dunkler Wiesenknopf- 
  Ameisen-Bläuling 

  Rotmilan, Schwarzmilan 

Flächeninanspruchnahme   

 
1324   Großes Mausohr (Myotis  
  myotis) 

Verknappung des Nahrungsangebotes durch 
Verwirrung von Nachtfaltern durch Licht und 
Störung durch künstliche Beleuchtung 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  
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6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben anhand 

vorhandener Unterlagen 

 

 mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen 

betroffene 
Lebensraum- 

typen oder Arten 
*) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der Wirkung, 
Intensität, Grad der Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

 

 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust  6510 

 

 

 

1059 

1061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotmilan, 
Schwarzmilan 

Keine Inanspruchnahme des FFH-Gebietes  

Wiesen im Bereich des Verkehrslandeplatzes 
entsprechen nicht FFH-LRT 6510 

 Keine Flächenverluste von LRT 6510 

Teilbereiche der Hochstaudenfluren im Norden 
des Plangebietes zeigen die wesentlichen Merk-
male der Habitate des Hellen und vor allem des  
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings  (Vor-
kommen von Großem Wiesenknopf in der spät 
blühenden Form, geeignete Habitatstrukturen für 
Wirtsameisen, artverträgliche Pflegeform), keine 
der beiden Arten konnte jedoch nachgewiesen 
werden.  Wegen der generellen, hochwasser-
bedingten Sensibilität der Artvorkommen in den 
umgebenden Lebensstätten innerhalb des 
Natura 2000-Gebietes (Wollmatinger Ried, 
Göldern, Öhmdwiesen) ist der Feuchtgebiets-
streifen jedoch als potenzielles Refugialgebiet 
für beide Arten  einschließlich eines 10 m brei-
ten Pufferstreifens zu erhalten. 

Verlust von ca. 16 ha regelmäßig genutztem 
Nahrungshabitat. Erhebliche Beeinträchtigungen 
ließen sich dadurch vermeiden, wenn die über-
flutungsgefährdeten westlichen Teilflächen 
(Überflutungsfläche HQ100) von einer Über-
bauung ausgenommen würden. Wenn dies nicht 
möglich ist sind alternativ im Umfeld Kompen-
sationsmaßnahmen durchzuführen, wie Grün-
landflächen mit angepasster Bewirtschaftung, 
Anlegen von Blüh- und Ackerrandstreifen, 
Brachestreifen und mageren Säumen 

 bei Umsetzung der Vorgaben keine erheb-
liche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Bestandteile zu erwarten. 

 

6.1.2 Flächenumwandlung   Keine Inanspruchnahme des FFH-Gebietes  

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.3 Nutzungsänderung  Keine Nutzungsänderung im FFH-Gebiet  

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 
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Fortsetzung 6.1.4  

6.1.4 Zerschneidung, Fragmen-
tierung von Natura 2000-
Lebensräumen  

6410 

6510 

7210 

1059 

1061 

Im Falle einer vollständigen Bebauung würde 
sich die Qualität der Verbindung zwischen dem 
Wollmatinger Ried (inkl. der Wiesen entlang der 
B 33) und den Öhmdwiesen sowie dem am 
nördlichen Randstreifen des Flugplatzes gele-
genen Komplex aus Röhrichten, Staudenfluren 
und Feuchtgebüschen erheblich verschlechtern. 
Die Ausdehnung des hindernisarmen Grün-
streifens nördlich der B 33 würde von ca. 800 m 
auf ca. 200 m eingeengt.  

Durch diese Einengung würde die Funktion des 
Streifens als Korridor, der bisher einen nur 
mäßig eingeschränkten Individuenaustausch 
von flugfähigen Tieren der Wirbellosenfauna 
zwischen den Gebieten zuließ, maßgeblich  ver-
schlechtert. Davon wären insbesondere charak-
teristische Arten der Mageren Flachland-Mäh-
wiesen sowie Arten der Pfeifengraswiesen und 
der Kalkreichen Sümpfe mit Schneidried, deren 
ökologische Valenz die Nutzung eines breiteren 
Spektrums an Feuchtbiotopen zulässt, betroffen. 
Die Beeinträchtigung würde sowohl tagaktive als 
auch nachtaktive Arten einschließlich der 
Wiesenknopf-Ameisenbläulinge betreffen.  

Zur Vermeidung einer erheblichen Beeinträchti-
gung maßgeblicher Bestandteile des FFH-
Gebietes sollten möglichst die überflutungs-
gefährdeten Flächen (HQ100) von einer Be-
bauung ausgenommen werden. In jedem fall 
müssen deshalb ausreichend breite Grünstreifen 
zwischen den Gebäuden und ebenso in der 
westlichen Randzone des Flugplatzes vor-
gesehen werden. 

 bei Umsetzung der Maßnahmen keine 
erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Bestandteile zu erwarten. 

 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

6410,  

7210 

 

Der Wasserhaushalt der Pfeifengraswiesen 
(6410) und vor allem auch der Kalkreichen 
Sümpfe mit Schneidried (7210) wird im Wollma-
tinger Ried nicht nur von der Wasserganglinie 
des Bodensees, sondern auch Grund- bzw. 
Schichtwasserströmen aus den nördlich angren-
zenden Gebieten geprägt. Durch baubedingte 
Änderungen dieser Ströme sind negative Aus-
wirkungen auf die Erhaltungszustände von Aus-
bildungen dieser beiden Lebensraumtypen nicht 
auszuschließen.  

Um solche Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist 
dafür Sorge zu tragen, dass sich an den 
Wasserverhältnissen südlich der B 33 im Ver-
gleich zum Istzustand keinerlei Veränderungen 
ergeben.  Unter der Voraussetzung eines Auf-
rechterhaltens der aktuellen Gegebenheiten des 
Wasserhaushaltes in den südlich gelegenen 
Flächen des Wollmatinger Riedes sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Lebens-
räume und Lebensstätten zu erwarten.   
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6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   -  -  

6.2.2 akustische Veränderungen , 
Störungen 

 -  

6.2.3 optische Wirkungen durch 
Licht 

6410 

6510 

7210 

1324   

 

 

Die zu erwartenden Lichtemissionen können 
durch einen langanhaltenden und beständigen 
Individuen-Entzug insbesondere im Westen des 
Gebietes langfristig zu einer Beeinträchtigung 
von lebensraumtypischen Nachtfalterzönosen 
führen. Inwieweit und in welchem Zeithorizont 
dies für die Nachtfalter im FFH-Gebiet ge-
schehen könnte, hängt ganz erheblich von Art 
und Intensität der Beleuchtung sowie der Nähe 
der lockwirksamen Lichtquellen zu den betrof-
fenen Habitaten

1
 ab. Um erhebliche Beeinträch-

tigungen zu vermeiden, sind folgende Maß-

nahmen erforderlich:  Beschränkung des 
Baufeldes im Westen auf das zwingend 
erforderliche Minimum 

 Die Außenbeleuchtung ist auf das für die 
Sicherheit notwendige Mindestmaß zu redu-
zieren. Für die Außenbeleuchtung sind insek-
tenschonende LED-Leuchtmittel und Lampen-
träger zu verwenden, die vollständig eingekoffert 
sind. Der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse, 
der Lichtstrahl ist nach unten auszurichten. 

 Möglichst intensive Eingrünung nach Süden 
entlang der B33, um eine direkte Strahlungs-
wirkung auf die angrenzenden Riedflächen zu 
minimieren.  

Das Plangebiet hat eine untergeordnete Bedeu-
tung als Nahrungshabitat für das Große Maus-
ohr. Die Arten der Gattung Myotis meiden 
beleuchtete Bereiche.  

 bei Umsetzung der Maßnahmen keine 
erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Bestandteile zu erwarten. 

 

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

- -  

6.2.5 Gewässerausbau -  -  

6.2.6 Einleitungen / 
Wasserentnahme in 
Gewässer (stofflich, 
thermisch, hydraulischer 
Stress)  

3140 

 

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung muss 
so erfolgen, dass eine erhebliche thermische 
oder stoffliche Belastung des Bodensees aus-
geschlossen werden kann, z.B. durch den Bau 
von ausreichend dimensionierten Retentions-
filterbecken etc. Das Niederschlagswasser muss 
vollständig dem Grundwasser zugeführt werden 
(s. 6.1.5) 

 bei Umsetzung der Maßnahmen keine 
erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Bestandteile zu erwarten. 

 

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

-  -  

                                            
1
 Für die Lebensraumtypen 6410/6510 ist hierzu eine klare Aussage möglich: Die Streuwiesen-Komplexe des NSG 

„Wollmatinger Ried“ sind Lebensstätte einer charakteristischen Artengemeinschaft des mageren Feuchtgrünlands und der 
Röhrichte und Riede, die in der Umgebung außerhalb des NSG mangels geeigneter Lebensräume wenig 
Ausweichmöglichkeiten haben. Hier können erhebliche Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen entstehen, wenn 
Beleuchtungsanlagen im Außenbereich des geplanten Gewerbegebietes ohne intensive Eingrünung an diese Lebensstätten 
heranrücken.  
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6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

- Keine zusätzlichen Flächen für Baubetrieb, 
Lagerplätze erforderlich. Baufahrzeuge und 
Material werden außerhalb des FFH-Gebietes 
abgestellt /gelagert. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.3.2 Emissionen  -   

6.3.3 akustische Wirkungen, 
Störungen 

5130 

6210 

6510 

Erhebliche Vorbelastung durch die B33; der 
Baulärm ist zu vernachlässigen  

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
 

 
7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden oder 
geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete erheblich 
beeinträchtigt werden?  

 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 betroffener  
Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 

7.1     

7.2     

 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen sind, bitte auf 
einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
 
 
8. 

 
Anmerkungen  

 

(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine Beeinträchtigung 
von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 

 

-  

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
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9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  

 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon ausgegangen, dass 
vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 

2000-Gebiete ausgeht. 

 

 Begründung:        

 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets / Natura 
2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss durchgeführt werden.  

 

 Begründung:        

 

 

Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, 
Telefon)  

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank 
durch: 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 

 

Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, 
Telefon) 

 

Datum 

 

Handzeichen Bemerkungen 

 



Anhang 

 
Anhang 1: Lage des Vorhabens  
 

 
Plan Kartendienst LUBW, http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml, abgerufen am 17.08.2016, unmaßstäblich 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
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Anhang 2: Ausschnitt Managementplan „Bodanrück“ (braun = Pfeifengraswiesen, gelb = Magere Flachland-Mähwiesen, violett = Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried, orange = Magerrasen 
 

   
Managemntplan Bodanrück, Ausscnitt Bestands- und Zielekarte B4  LUBW, http://www4.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/238341/bodanrueck_2a_bestand_ziele_B%204.pdf?command=downloadContent&filename=bodanrueck_2a_bestand_ziele_B%204.pdf, abgerufen am 
17.08.2016, unmaßstäblich 
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4178

Phragmataecia castaneae 

 - Rohrbohrer 5 2 2 1

6755

Macrothylacia rubi 

 - Brombeerspinner 2 1 1 0

6767

Euthrix potatoria 

 - Grasglucke 1 1 0 0

6824

Laothoe populi 

 - Pappelschwärmer 1 0 0 1

6862

Deilephila elpenor 

 - Mittlerer Weinschwärmer 3 0 0 3

6863

Deilephila porcellus 

 - Kleiner Weinschwärmer 2 1 0 1

7481

Thyatira batis 

 - Roseneule 2 2 0 0

8750

Phalera bucephala 

 - Mondvogel 1 0 0 1

8709

Furcula bicuspis 

 - Birken-Gabelschwanz 1 1 0 0

8716

Notodonta dromedarius 

 - Dromedar-Zahnspinner 1 1 0 0

8732

Pterostoma palpina 

 - Palpen-Zahnspinner 11 3 1 7

8739

Ptilodon cucullina 

 - Ahorn-Zahnspinner 1 1 0 0

8719

Notodonta ziczac 

 - Zickzack-Zahnspinner 4 4 0 0

8747

Gluphisia crenata 

 - Pappelauen-Zahnspinner 1 1 0 0

10387

Calliteara pudibunda 

 - Buchen-Streckfuß 1 0 0 1

10429

Nola confusalis 

 - Hainbuchen-Graueulchen 1 1 0 0

10466

Thumatha senex 

 - Rundflügel-Flechtenbärchen 1 1 0 0

10475

Miltochrista miniata 

 - Rosen-Flechtenbärchen 1 1 0 0

10499

Eilema sororcula 

 - Dottergelbes 8 4 0 4

10487

Eilema depressa 

 - Nadelwald-Flechtenbärchen 1 1 0 0

10489

Eilema lurideola 

 - Grauleib-Flechtenbärchen 2 2 0 0

10493

Eilema caniola 

 - Weißgraues 1 0 0 1

10567

Spilosoma lubricipeda 

 - Breitflügeliger Fleckleibbär 4 3 1 0

10566

Spilosoma lutea 

 - Gelber Fleckleibbär 3 2 0 1

10550

Phragmatobia fuliginosa 

 - Zimtbär 1 1 0 0

8846

Herminia grisealis 

 - Bogenlinien-Spannereule 4 1 0 3

9008

Rivula sericealis 

 - Seideneulchen 31 13 3 15

9018

Colobochyla salicalis 

 - Weiden-Spannereule 1 0 0 1

8994

Hypena proboscidalis 

 - Nessel-Schnabeleule 4 1 0 3

8975

Laspeyria flexula 

 - Sicheleule 2 0 0 2

10456

Earias clorana 

 - Weiden-Kahneulchen 12 6 3 3

10451

Pseudoips prasinana

 - Buchen-Kahneule 3 3 0 0

9114

Protodeltote pygarga 

 - Waldrasen- 17 4 5 8

9117

Deltote uncula 

 - Ried-Grasmotteneulchen 1 0 1 0

9140

Eublemma ostrina 

 - 1 1 0 0

8777

Acronicta psi / tridens

 - Artengruppe Pfeileulen 1 1 0 0
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8780

Acronicta megacephala 

 - Großkopf-Rindeneule 3 2 1 0

8787

Acronicta rumicis 

 - Ampfer-Rindeneule 1 0 1 0

9045

Diachrysia chrysitis 

 - Messingeule 1 1 0 0

9046

Diachrysia tutti 

 - Tutts Messingeule 3 3 0 0

9055

Autographa gamma

 - Gammaeule 8 6 2 0

9453

Hoplodrina respersa 

 - Graue Felsflur-Staubeule 1 1 0 0

9454

Hoplodrina ambigua 

 - Hellbraune Staubeule 2 0 0 2

9505

Phlogophora meticulosa 

 - Achateule 2 1 0 1

9527

Ipimorpha retusa 

 - Weiden-Blatteule 4 4 0 0

9528

Ipimorpha subtusa 

 - Pappel-Blatteule 3 3 0 0

9537

Parastichtis ypsillon 

 - Weiden-Pappel-Rindeneule 1 1 0 0

9550

Cosmia trapezina 

 - Trapezeule 2 2 0 0

9586

Agrochola litura 

 - Scharzgefleckte Herbsteule 2 2 0 0

9682

Allophyes oxyacanthae 

 - Weißdorneule 1 1 0 0

9748

Apamea monoglypha 

 - Große Grasbüscheleule 4 1 0 3

9753

Apamea sublustris 

 - Rötlichgelbe 35 5 5 25

9767

Apamea unanimis 

 - Glanzgras-Grasbüscheleule 7 1 0 6

9775

Apamea ophiogramma 

 - Schlangenlinien- 2 2 0 0

9780

Oligia strigilis 

 - Striegel-Halmeulchen 28 25 3 0

9781

Oligia versicolor / latruncula

 - Buntes / Dunkles 27 2 0 25

9782

Oligia latruncula 

 - Dunkles Halmeulchen 12 0 0 12

9786

Mesoligia furuncula 

 - Trockenrasen-Halmeulchen 3 3 0 0

9787

Mesoligia literosa 

 - 5 5 0 0

9789

Mesapamea secalis / didyma 

/ remmi 17 2 7 8

9870

Sedina buettneri 

 - Büttners Schrägflügeleule 1 0 1 0

9456

Charanyca trigrammica 

 - Dreilinieneule 11 3 3 5

9912

Lacanobia w-latinum 

 - Graufeld-Kräutereule 3 1 2 0

9914

Lacanobia splendens 

 - Feuchtwiesen-Kräutereule 12 3 0 9

9917

Lacanobia oleracea 

 - Gemüseeule 16 4 0 12

10010

Mythimna obsoleta 

 - Schilf-Graseule 5 0 1 4

10001

Mythimna ferrago 

 - Kapuzen-Graseule 2 1 1 0

10002

Mythimna albipuncta 

 - Weißpunkt-Graseule 11 4 2 5

10004

Mythimna pudorina 

 - Breitflügel-Graseule 4 0 0 4

10005

Mythimna straminea 

 - Spitzflügel-Graseule 5 1 0 4

10006

Mythimna impura 

 - Stumpfflügel-Graseule 4 0 1 3

10007

Mythimna pallens 

 - Bleiche-Graseule 1 1 0 0
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10048

Orthosia gracilis 

 - Spitzflügel-Kätzcheneule 1 1 0 0

10082

Axylia putris 

 - Putris-Erdeule 11 2 3 6

10086

Ochropleura plecta 

 - Hellrandige Erdeule 19 12 4 3

10093

Diarsia rubi 

 - Rötliche Erdeule 1 0 1 0

10096

Noctua pronuba 

 - Hausmutter 2 2 0 0

10156

Paradiarsia glareosa 

 - Graue Spätsommer- 1 0 1 0

10199

Xestia c-nigrum 

 - Schwarzes C 10 4 2 4

10201

Xestia triangulum 

 - Triangel-Bodeneule 1 1 0 0

10348

Agrotis exclamationis 

 - Ausrufungszeichen 94 29 31 34

7980

Hemithea aestivaria 

 - Gebüsch-Grünspanner 1 1 0 0

8028

Timandra griseata / comae

 - Ampferspanner 1 1 0 0

8064

Scopula immutata 

 - Vierpunkt-Kleinspanner 4 0 0 4

8132

Idaea biselata 

 - Breitgesäumter 5 5 0 0

8161

Idaea dimidiata 

 - Braungewinkelter 1 1 0 0

8184

Idaea aversata 

 - Dunkelbindiger 5 1 2 2

8245

Orthonama vittata 

 - Sumpflabkraut-Blattspanner 3 1 2 0

8252

Xanthorhoe spadicearia 

 - Heller-Rostfarben- 4 4 0 0

8253

Xanthorhoe ferrugata 

 - Dunkler-Rostfarben- 3 2 1 0

8275

Epirrhoe alternata 

 - Graubinden- 8 5 3 0

8277

Epirrhoe rivata 

 - Weißbinden- 1 0 1 0

8339

Ecliptopera capitata 

 - Gelbleibiger 1 1 0 0

8348

Chloroclysta truncata 

 - Möndchenflecken- 3 2 0 1

8352

Plemyria rubiginata 

 - Milchweißer Bindenspanner 1 1 0 0

8385

Colostygia pectinataria 

 - Prachtgrüner 5 1 0 4

8391

Hydriomena furcata 

 - Heidelbeer-Palpenspanner 2 2 0 0

8432

Philereme vetulata 

 - Kleiner Kreuzdornspanner 3 3 0 0

8433

Philereme transversata 

 - Großer Kreuzdornspanner 1 1 0 0

8658

Asthena anseraria 

 - Gepunkteter Zierspanner 1 0 0 1

8675

Pterapherapteryx sexalata 

 - Kleiner Lappenspanner 12 0 0 12

8681

Acasis viretata 

 - Gelbgrüner Lappenspanner 1 1 0 0

8601

Chloroclystis v-ata 

 - Grüner Blütenspanner 2 1 1 0

8603

Rhinoprora rectangulata 

 - Obstbaum-Blütenspanner 4 2 1 1

8456

Perizoma alchemillata 

 - Hohlzahn-Kapselspanner 2 2 0 0

8476

Eupithecia inturbata 

 - Feldahorn-Blütenspanner 1 1 0 0
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8537

Eupithecia subfuscata 

 - Hochstaudenflur-

Blütenspanner 2 1 1 0

8596

Eupithecia tantillaria

 - Nadelgehölz-Blütenspanner 1 1 0 0

8411

Melanthia procellata 

 - Sturmvogel 2 2 0 0

7530

Ligdia adustata 

 - Pfaffenhütchen-Harlekin 18 3 14 1

7527

Lomaspilis marginata 

 - Schwarzrand-Harlekin 44 16 14 14

7540

Macaria alternata 

 - Dunkelgrauer 6 1 2 3

7547

Chiasmia clathrata 

 - Klee-Gitterspanner 7 5 1 1

7754

Peribatodes rhomboidaria 

 - Rauten-Rindenspanner 15 6 2 7

7784

Hypomecis punctinalis 

 - Aschgrauer Rindenspanner 10 2 0 8

7804

Ematurga atomaria 

 - Heideland-Tagspanner 2 0 2 0

7824

Cabera pusaria 

 - Weißstirn-Weißspanner 3 2 1 0

7826

Cabera exanthemata 

 - Braunstirn-Weißspanner 11 1 3 7

7829

Lomographa temerata 

 - Schattenbinden- 1 0 0 1

7836

Campaea margaritata 

 - Perlglanzspanner 3 1 1 1

120 97 44 53

13 8 4 6

125 41 41 43

RL 1: vom Aussterben bedroht, RL 2: 

stark gefährdet, RL 3: gefährdet, 

V: Vorwarnart, U: ungeklärt, !: 

besondere Schutzverantwortung BW

§: streng geschützt; Bestand BRD: es: 

extrem selten (1-25 Vorkommen), ss: 

sehr selten (26-100 Vorkommen), s: 

selten (101-250 Vorkommen)








